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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz 
und Mobilität vom 15.03.2023 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 6.9.  Bebauungsplan Nr. 1/07 (588) Alter Bahnhof Haspe hier: a) Eingegangene 
Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligungsverfahren b) Satzungsbe-
schluss c) Aufhebung entgegenstehender Pläne und Satzungen 
1121/2022 
Vorberatung 
ungeändert beschlossen 

 

[Es erfolgte kein Wortbeitrag.] 
 
 

Beschluss: 
 
a) Der Rat der Stadt Hagen weist nach eingehender Prüfung der öffentlichen und der 
privaten Belange die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen 
zurück bzw. entspricht ihnen im Sinne der nachfolgenden Stellungnahmen der Verwal-
tung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB. Die Sitzungsvorlage wird Bestandteil des Beschlusses 
und ist als Anlage Gegenstand der Niederschrift. 
 
b) Der Rat der Stadt Hagen beschließt den im Sitzungssaal ausgehängten und zu diesem 
Beschluss gehörenden Bebauungsplan Nr. 1/07 (588) Alter Bahnhof Haspe gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung als Satzung. Dem Bebauungsplan ist die 
Begründung vom 02.11.2022 gemäß § 9 Abs. 8 BauGB beigefügt und sie ist als Anlage 
Gegenstand der Niederschrift. 
 
c) Der Rat der Stadt Hagen beschließt, dass mit dem Inkrafttreten des Bebauungsplanes 
Nr. 1/07 (588) Alter Bahnhof Haspe die entgegenstehenden Festsetzungen des für die-
ses Plangebiet bisher maßgeblichen Bebauungsplanes Nr. 20/77 (326) Sanierung Haspe 
– Freizeitanlage, Sportanlage und Gewerbe sowie dessen 4. Änderung aufgehoben sind. 
Dasselbe gilt für die Festsetzungen älterer Pläne und Satzungen (z. B. Fluchtlinienpläne), 
die für das Plangebiet in früherer Zeit bestanden haben. Die Festsetzungen des neuen 
Bebauungsplanes gelten uneingeschränkt. Sollte dieser Plan und die darin enthaltenen 
Festsetzungen unwirksam sein oder werden, gelten die vorgenannten alten Pläne und 
Satzungen für diesen Teilbereich dennoch als aufgehoben. Ein zusätzlicher Aufhebungs-
beschluss ist insoweit nicht erforderlich und wird dementsprechend nicht gefasst. 
 
Geltungsbereich: 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 1/07 (588) Alter Bahnhof Haspe liegt im 
Stadtbezirk Haspe, Gemarkung Haspe, Flur 24 die Flurstücke 127, 129, 131, 132, 133 
und tlw. 115. Ferner im Flur 26 die Flurstücke 285, 286 sowie tlw. 298. Zusätzlich um-
fasstes es in der Gemarkung Westerbauer, Flur 9 die Flurstücke 384 sowie tlw. 531, 532 
und 533. Die Fläche umfasst ca. 3,9 ha. Das Plangebiet liegt nördlich der Bahnlinie Köln 
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– Dortmund und südlich der Grün- und Sportfläche Ennepepark, östlich der Stephan-
straße und westlich der Erzstraße im Stadtteil Haspe. 
 
Die genaue Abgrenzung ist dem im Sitzungssaal ausgehängten Bebauungsplan zu ent-
nehmen. Der Bebauungsplan im Maßstab 1:1000 ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Nächster Verfahrensschritt: 
 
Mit der öffentlichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses tritt der Bebauungsplan 
in Kraft. Das Bebauungsplanverfahren ist damit abgeschlossen. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja Nein Enthaltung 
CDU  4   
SPD 3   
Bündnis 90/ Die Grünen 3   
AfD  1   
Hagen Aktiv  1   
Bürger für Hohenlimburg / 
Die PARTEI 

1   

FDP 1   
Die Linke  1   
HAK 1   

 
 
X  Einstimmig beschlossen 

 
Dafür: 16 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
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